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§ 19 Stmk. GBezG Vergütung für
Dienstreisen

 Stmk. GBezG - Steiermärkisches Gemeinde-Bezügegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.03.2021

(1) Dienstreisen der Organe der Landeshauptstadt Graz sind nach den für Landesbeamte der höchsten Gebührenstufe

geltenden Bestimmungen der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, in der als Landesgesetz jeweils geltenden

Fassung, abzugelten, soweit in Abs. 2 nicht anderes bestimmt wird.

(2) Für Organe der Landeshauptstadt Graz ist die Nächtigungsgebühr in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten

festzusetzen. Für Reisen innerhalb des Inlandes gebührt keine Tagesgebühr.
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